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Beratungsweg 

Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegen-
heiten 

07.06.2021  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 29.06.2021  

 

 

Satzungsbeschluss zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nie-22 "Dr.-Lindemann-

Straße" 

 

Sachverhalt: 

Der Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten hat in seiner Sitzung am 

08. März 2021 die Aufstellung und Auslegung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nie-22 

„Dr.-Lindemann-Straße“ beschlossen. Ziel der Planung ist die Folgenutzung des ehemaligen 

Standorts der Katholischen Grundschule an der Dr.-Lindemann-Straße im Ortsteil Niederkrüch-

ten. Dort ist die Umnutzung des Grundstücks für Wohnungen und eine Tagespflege vorgese-

hen. 

Im Zeitraum vom 29. März 2021 bis einschließlich 14. Mai 2021 hat die Beteiligung der Öffent-

lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB stattgefunden. Mit Schreiben vom 12. März 2021 ist die Betei-

ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB er-

folgt. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Stellung-

nahmen eingegangen. Die Gesamtheit der Anregungen aus der Träger- und Behördenbeteili-

gung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist in der beigefügten Abwägungstabelle mitsamt den entspre-

chenden Abwägungsvorschlägen aufgeführt. 

 

Beschlussvorschlag: 

a) Es wird zur Kenntnis genommen, dass in der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

vom 29. März 2021 bis einschließlich 14. Mai 2021 keine Stellungnahmen abgegeben wurden. 
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b) Über die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wird entsprechend der dieser Vorla-

ge als Anlage beigefügten Abwägungstabelle entschieden. Die dort aufgeführten Abwägungs-

vorschläge werden als Abwägungsergebnis übernommen. Die Abwägung über die Gesamtheit 

der Anregungen aus dem Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird beschlossen. 

c) Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nie-22 „Dr.-Lindemann-Straße“ wird gemäß § 10 des 

Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl.I 

S. 1728) i.V.m. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV.NRW. S. 916), als Satzung beschlossen. 

 
 

 

 

Anlage(n): 

1. Planzeichnung, Stand: 19. Mai 2021 

2. Begründung, Stand: 18. Mai 2021 

3. Artenschutzprüfung 

4. Schallgutachten 

5. Abwägungstabelle 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:                                    / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 




